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Eine Fehlrechnung in den behordlichen Vorschriften iiber den Ausbau von
zivilen Luftschutzriumen in den Kellern von Gebiuden jeder Art?

Wir geben hier die Auffassung eines deutschen Fachmannes
wieder, die er in der Schweiz mit grosster Vehemenz ver-

treten hat. Redaktion

Man gibt in so ungefihr allen europiischen Lin-
dern Vorschriften und Bestimmungen heraus, wie ein
Luftschutzraum gebaut und beschaffen sein soll. Sie
ihneln sich wie ein Ei dem anderen. Sie schreiben
gewisse Mauerwerkstirken vor; sie bestimmen die
Belastungswerte fir die Decke im allgemeinen 2000
bis 3000 kg/m?. Notausstiege sollen angelegt werden,
sogenannte triimmersichere Rettungswege. Alles ist
fein siuberlich berechnet. Man kann das Gewicht der
Baustoffmenge eines Hauses berechnen. Aus diesem
und der Fallhdhe beim Einsturz die eintretende Triim-
merschuttbelastung, der ein Luftschutzraum standhal-
ten muss. Man rechnet auch einen Sicherheitskoeffi-
zienten ein. Es stimmt alles wunderbar. Die Werte,
mit denen man rechnet, stimmen, die Ergebnisse stim-
men, und danach gibt man dann die Bestimmungen
fir den Ausbau ziviler Luftschutzriume heraus. Und
trotzdem stimmt diese Rechnung nicht. Man hat sich
um /100 Sekunde verrechnet. Das lisst sich leicht be-
weisen. Es wird sogar dem Laien verstindlich sein.
Mit dem Rechnen und den errechneten Werten hat
das nimlich gar nichts zu tun. Ein Zeitfehler liegt vor.
Ein Fehler in der Zeitfolge und Beurteilung der auf-
tretenden Wirkungen nach dem Bombeneinschlag.
Und wenn dieser Fehler auch nur /100 Sekunde be-
tragt. Diese /100 Sekunde ist entscheidend fiir die Sta-
bilitit des Luftschutzraumes und ob dieser, wenn er
nicht schon unter den Explosionswirkungen zusam-
menbricht, dem Einsturzvorgang des Hauses noch
standzuhalten vermag,

Der Bombeneinschlag

Was geschieht? Was geht vor sich? In welcher
Zeitfolge spielt es sich ab? Darauf kommt es an! Das
muss man sich genau vor Augen halten. Man muss es
formlich analysieren und konnte keinen grosseren
Fehler dabei begehen, als Vorginge, die sich auf den
Zeitraum von einer oder wenigen Sekunden zusammen-
dringen, so zu betrachten, wie wenn sie sich mitein-
ander vollziehen. Es besteht ein Zeitabstand zwischen
ihnen, und wenn dieser Zeitabstand /100 oder 1/20,
vielleicht auch 1 ganze Sekunde betrigt. Es gehen
Wirkungen voraus und es folgen Wirkungen nach.
Und die vorausgehenden Wirtkungen sind immer die
Wirkungen der Explosion, der Explosion, die das
Gebidude erst zerlegt und zum Einsturz bringt. Die
Einsturzvorginge folgen erst hinterher, zwar unmit-
telbar, aber in zeitlichem, wenn auch noch so geringem
Abstand. Diese Feststellung ist so wichtig und so
bedeutsam, dass sie das ganze Gebilde behordlicher
Vorschriften iiber den Ausbau ziviler Luftschutzriume
aus den Angeln zu heben vermag. Die Werte, Rechen-
werte, auf denen diese Bestimmungen beruhen, haben
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nur Giltigkeit bis zu dem Zeitpunkt: Sekundenbruch-
teil des Einschlagens der Bombe. Mit deren Explosion
und den Auswirkungen derselben verlieren sie diese.
Man miisste die Kette der Wirkungen: Einschlag —
Explosion — Zerstdrungsvorginge entweder mit einer
auf /100 Sekunden genau gehenden Stoppuhr messen
oder im Spiegel einer Zeitlupenaufnahme betrachten.
Erst dann gewinnt man das richtige Bild.

Die Explosionswirkung

Man kann dabei dahingestellt sein lassen, ob die
Bombe das Gebiude selbst trifft oder so nahe bei ihm
einschligt, um seine Zerstérung zu bewirken. Es ist
nebensichlich. Die Wirkung der Explosion ist auf
jeden Fall so, dass sie das Haus in seinen Grundfesten
so erschiittert und durchschiittelt, dass sein statisches
Gefiige, nach dem es erbaut worden ist, zusammen-
bricht. Sie bewirkt seinen Einsturz. Ob der Treffer da-
bei im Hause liegt und die Explosionswirkung —
Druck der Explosionswelle, Splitteraufschlag — sich
in unmittelbare mechanische Wirkung umsetzen kann
oder ob er so nahe am Hause liegt, um durch Erd-
erschitterungen und -Verddimmungen seinen Einsturz
noch herbeizufithren, ist — wie gesagt — eine neben-
sichliche Frage. Die Wirkungen der Explosion gehen
auf jeden Fall voraus und brechen das statische
Gefiige. Und die weiteren Zerstérungsvorginge, ein-
schliesslich des Einsturzes, folgen, wenn auch in
Sekundenschnelle, erst hinterher. Das ist das Mass-
gebende und das ist die Zeitfolge, in der sich Ein-
schlag, Explosionswirkung und die weiteren Zersto-
rungsvorginge vollziehen. Mit der Explosion und
deren Auswirkungen, die ja erst den Einsturz bewir-
ken, gilt in dem ganzen Gebdude, einschliesslich des
Kellers und einschliesslich dort angelegter Luftschutz-
riume kein statischer Wert mehr, der vorher errechnet
worden ist. Der Keller ist genau so durchgeschiittelt
worden, Winde in ihm geborsten, das Deckengefiige
erschiittert, und in diesem Zustand brechen dann die
Trimmerschuttmassen auf ihn herab, wenn — es sei
noch einmal hervorgehoben — auch nur /100 Sekunde
spiter. Daher rithren nimlich die Tausende von Fillen,
in denen Luftschutzriume unter dem Aufschlag und
Druck der Trummerschuttmassen, zum Teil auch schon
vorher unter der Explosionswirkung, zusammengebro-
chen sind.

Es wird keinen Architekten, keinen Baumeister
geben, der dem widersprechen kann. Es wird keiner
sagen konnen, die Explosionswirtkung zerlegt nur das
Haus; der Luftschutzraum im Keller ist ein Wunder-
kistchen, dem sie nichts anhaben kann. Das einzige,
was dieser hochst logischen und durch Tausende von
Erfahrungstatsachen erhirteten Feststellung wider-
spricht, sind die Bestimmungen, nach denen auch heute
noch oder heute wieder Luftschutzriume gebaut wer-
den sollen. Der Keller bietet den besten Schutz im



Hause; das ja! Er schliesst aber auch die hochsten
Gefahren in sich ein. Will man diesen begegnen und
so begegnen, dass man von einem wirksamen Schutz-
aufenthalt sprechen kann, dann muss man es schon
mit anderen Mitteln tun, als mit errechneten statischen
und Belastungswerten, die im Augenblick des Ge-
bidudeeinsturzes und -Zusammenbruches keinerlei Giil-
tigkeit mehr haben, jedenfalls keine Vollgiltigkeit
mehr, im Gegenteil, meist nur noch eine hdchst
bruchteilweise.

Gegen den Keller als Aufenthaltsraum bei Luft-
gefahr bis zum Beginn eines Angriffes ist nichts ein-
zuwenden. Fiir den Angriff, wenn Bomben fallen, und
fir den Fall des Einschlages oder Naheinschlages,
der ein Haus zerstort, bedarf es jedoch hoher gesicher-
ter Luftschutzeinrichtungen, als ein in seinen Funda-
menten genau so erschiitterter Luftschutzraum’ eines
zusammenbrechenden Hauses noch Schutz und Wider-
stand zu bieten vermag. Wer sich diesen Erkenntnis-
sen verschliesst, tut das wider beweisbares besseres
Wissen. Die Oeffentlichkeit hat aber Anspruch dar-
auf, zu erfahren und zu wissen, welchen Wert ein
Luftschutzraum in einem bombengetroffenen Haus,
ja nur im Falle eines Naheinschlages noch besitzt,
und dass die Werte, nach denen seine Sicherheit er-
rechnet worden ist, fiir den Einsturzfall und den der
Bombenexplosion erst folgenden Einsturzvorgang keine
Giiltigkeit mehr besitzen.

Dass die hohere Sicherheit mit einem grdsseren
Kostenaufwand bezahlt werden muss, daritber ein
Wort zu verlieren, diirfte miissig sein. Trotzdem gibt

es Wege, billiger und vorteilhafter zu bauen, wie es
etwa im Bunkerbau der Fall gewesen ist. Diese Wege
gibt es und auch das ist an dem erforderlichen Bau-
aufwand fiir einen Bunker oder andere hochgesicherte
Luftschutzanlagen nachweisbar.

Genau so reformbediirftig wie die errechneten,
effektiv aber nicht mehr giiltigen Sicherheitswerte
eines Luftschutzraumes nach dem Einschlag und der
Explosion einer Bombe und wihrend des sich erst
dann vollziehenden Einsturzes eines Hauses, sind
diverse andere Begriffe und Mafistibe, die man heute
noch fiir den Bau von Luftschutzrdumen anlegt. Dazu
gehoren Zeit, Fliche, Raum, Verhaltensfragen und
ein vollig neu zu organisierendes Warnsystem. Aus-
schlaggebend fiir den Lebensschutz bleibt jedoch der
Sicherheitswert der einzelnen Anlage. Dem Bestreben,
sich hierin vollkommen unabhingig von dem Mauer-
werksgefiige, wie von der ganz anderen Zwecken
dienenden Bauweise und Raumeinteilung in Wohn-
und Geschiftshiusern zu machen und in sich selbst
gesicherte Anlagen zu bauen, die nur dem Zweck des
Luft- und Lebensschutzes dienen, sollte eine weiter-
gehende Beachtung geschenkt werden, als es bis heute
der Fall ist. Auch der Luftschutz bedarf eines Fort-

- schrittes, der in der heute, fast gleich gebliebenen

Raumbauweise keineswegs als erzielt betrachtet wer-
den kann. Es hingen ihm mehr oder weniger noch die
gleichen Mingel an, die sich schon im letzten Kriege
als so folgenschwer erwiesen haben und sich in einem
nochmaligen Kriege noch ungleich folgenschwerer
erweisen mussten.

Die Atombomben-Versuche von Yucca Flat

Unter dem Titel «Operation Doorstep» verdffent-
lichte die amerikanische Zivilverteidigungs-Verwaltung
einen vorliufigen Bericht tber diese Versuche. (Supert-
intendent of Documents, U. S. Government Printing
Office, Washington 25, D. C.) Der Chef der heraus-
gebenden Dienststelle, Val Peterson, erwahnt einleitend
als hauptsichlichste Erfahrung dieser Versuche, dass die
dabei verwendeten Schutzriume dem Druck, der Hitze
und der radiologischen Strahlung widerstehen konnen.
Man lernte, dass mit solchen Schutzriumen die Aussich-
ten fiir das Ueberleben von Atombomben-Angriffen
stark steigen. Die Griinde, welche zu dieser Folgerung
. fihrten, sind im erwihnten Bericht umschrieben. Wir
geben diesen nachstehend in vollstindiger Uebersetzung
wieder und fiigen Modellbilder der verwendeten Schutz-
raumtypen bei, deren Bau seither der amerikanischen
Oeffentlichkeit in mehreren ausfiihrlichen Aufklirungs-
broschiiren empfohlen wird.

Am 17. Mirz 1953 veranstaltete das Bundesamt fiir
zivile Verteidigung (Federal Civil Defense Administra-
tion=FCDA) zusammen mit der Kommission fir Atom-
energie (AEC) eine Demonstration, verbunden mit einer

Reihe von technischen Versuchen von beschrinktem Aus-
mass an typischen amerikanischen Behausungen, Privat-
haus-Schutzriumen, Personenautos sowie gewissen Spe-
zialapparaten zur genauen Lokalisierung einer atomischen
Explosion tber dem Erdboden. Die Experimente wurden
auf dem Versuchsareal der AEC in Nevada im Rahmen
der laufenden Versuche der AEC durchgefiihrt. Die
Explosion erfolgte von einem etwa 90 m hohen
Bombenturm aus und entsprach in der Wirkung einer
solchen von 13 600 t Trinitrotoluol. (Zur Vereinfachung
wird hier der Ausdruck «Bombenturm» verwendet,
obschon die Explosion von einem behelfsmissigen
Versuchsgeriist ausgelost wurde.)

Es ist verschiedentlich kritisiert worden, diese
13 600-t-Explosion sei zu schwach angesetzt gewesen
und habe héchstens einer «Baby-Bombe» entsprochen.
Solche Bemerkungen gehen jedoch an den Tatsachen
vorbei. Das gleiche Haus nimlich, das durch die hier
besprochene Explosion in einer Entferung von 1,07 km
beinahe vollstindig zerstort wurde, hitte dieselben
Sprengschiden durch eine 19 050-t-Bombe (Hiroshima!)
erlitten, wire es nur um 107 m weiter vom Nullpunkt

31



	Eine Fehlrechnung in den behördlichen Vorschriften über den Ausbau von zivilen Luftschutzräumen in den Kellern von Gebäuden jeder Art?

